
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/12/1 Bkd56/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1986

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Die Einschaltung einer ungewöhnlich großen Übersiedlungsanzeige in einer Vereinszeitung - ohne Ein5ußnahme des

Rechtsanwaltes, der zu diesem Verein in einem Naheverhältnis steht - stellt in diesem besonderen Fall noch keine

verpönte Werbung und keinen Verstoß gegen die RL-BA dar.

Entscheidungstexte

Bkd 56/86

Entscheidungstext OGH 01.12.1986 Bkd 56/86

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1986:RS0056121

Dokumentnummer

JJR_19861201_OGH0002_000BKD00056_8600000_002

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/416410
http://www.ogh.gv.at
file:///

	RS OGH 1986/12/1 Bkd56/86
	JUSLINE Entscheidung


